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Amtliche  
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Straßenumbenennung gem. 
Art. 52 des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayRS 
91-1-I), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 9. Juli 2003 (GV-
BL. S. 419).
Mit Beschluss des Bauausschus-
ses vom 25. Oktober 2006 wurde 
die folgende Straßenumbenennung 
beschlossen:
Das westliche Teilstück der Straße 
„Nordring“ (zwischen der Boxdor-
fer Straße und der Stadtgrenze Nürn-
berg/Fürth) wird in die Boxdorfer 
Straße einbezogen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Bescheid der Stadt Fürth 
kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, Hausanschrift: Promena-
de 24-28, 91522 Ansbach, oder Post-
fachanschrift: Postfach 616, 91511 
Ansbach, schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten (Stadt Fürth) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmen 
Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen so viele Ab-
schriften beigefügt werden, dass al-
le Beteiligten eine Ausfertigung er-
halten können.
Hinweis
Die Verfügung und ihre Begründung 
(sowie Planunterlagen) können beim 
Stadtplanungsamt / Abt. Vermessung 
der Stadt Fürth im Technischen Rat-
haus, Hirschenstraße 2, Zimmer 150, 
während der üblichen Dienststunden 
eingesehen werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Der Landtag hat am 17. Juni 2004 ein 

Gesetz verabschiedet, wonach zum 1. 
Juli 2004 das Widerspruchsverfahren 
für die Zeit vom 1. Juli 2004 bis 30. 
Juni 2006 im Verwaltungsgerichtsbe-
zirk Ansbach probeweise abgeschafft 
wird. Am 21. Juni 2006 wurde eine 
Verlängerung dieses Pilotprojekts bis 
zum 30. Juni 2007 beschlossen. Die 
bisherige Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen, 
ist daher nicht mehr gegeben. Sollten 
Sie mit diesem Bescheid nicht einver-
standen sein, müssen Sie daher direkt 
Klage zum Verwaltungsgericht Ans-
bach innerhalb eines Monat erheben. 
Die Einreichung eines Schriftsatzes 
bei der Stadt Fürth wahrt diese Frist 
nicht! 
Darüber hinaus genügt die Erhe-
bung der Klage durch einfache E-
Mail nicht der in der Rechtsbehelfs-
belehrung geforderten Schriftform 
und führt zur Unzulässigkeit der 
Klage.
Fürth, 27. Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung für die Vermessungsab-
teilung der Stadt Fürth vom 27. 
Oktober 2006
Die Satzung für die Vermessungs-
abteilung der Stadt Fürth wurde 
neu gefasst. Der Stadtrat hat in sei-
ner Sitzung am 18. Oktober 2006 
folgenden Beschluss gefasst:
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund 
von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) folgende Satzung:
§ 1
(1) Die Stadt Fürth unterhält eine 
Vermessungsabteilung mit folgenden 
Hauptaufgaben:
1. Vermessungen und Planfertigun-
gen für städtebauliche Planungs- und 
Baumaßnahmen sowie für den Lie-
genschaftsverkehr der Stadt Fürth,
2. Herstellung und Fortführung der 
Stadtkarten sowie Vervielfältigung 
und Vertrieb von Karten und Plänen,
3. Durchführung von Maßnahmen 
im Vollzug des Baugesetzbuches, 
4. Benennung von Straßen und Plät-
zen sowie Erteilung von Hausnum-
mern.
(2) Die Vermessungsabteilung der 

Stadt Fürth ist nicht befugt, Katas-
tervermessungen zur Fortführung 
des Liegenschaftskatasters im Sin-
ne von Art. 8 des Gesetzes über die 
Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster auszuführen sowie 
amtliche Lagepläne für Baugesuche 
zu fertigen. Diese werden durch das 
Staatliche Vermessungsamt vorge-
nommen.
§ 2
Zum Vollzug planungs- und baurecht-
licher Maßnahmen der Stadt Fürth 
kann jedermann Unterlagen der Ver-
messungsabteilung der Stadt Fürth 
in Anspruch nehmen oder auf An-
trag vermessungstechnische Arbeiten 
durch die Vermessungsabteilung der 
Stadt Fürth ausführen lassen.
§ 3
Für die Inanspruchnahme der Ver-
messungsabteilung der Stadt Fürth 
werden Gebühren nach der Gebüh-
rensatzung für die Vermessungsab-
teilung der Stadt Fürth erhoben, so-
weit nicht landes- oder bundesrecht-
liche Vorschriften anzuwenden sind.
§ 4
Diese Satzung tritt eine Woche nach 
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Fürth in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung für die Vermes-
sungsabteilung der Stadt Fürth vom 
18. Dezember 1979 (Amtsblatt Nr. 
45 vom 21. Dezember 1979, berich-
tigt im Amtsblatt Nr. 1 vom 11. Janu-
ar 1980) außer Kraft.
Die Satzung für die Vermessungsab-
teilung der Stadt Fürth wird hiermit 
ausgefertigt und amtlich bekannt ge-
macht.
Fürth, 27. Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Gebührensatzung für die Ver-
messungsabteilung der Stadt 
Fürth vom 27.Oktober 2006
Die Gebührensatzung für die Ver-
messungsabteilung der Stadt Fürth 
wurde neu gefasst. Der Stadtrat 
hat in seiner Sitzung am 18. Okto-
ber 2006 folgenden Beschluss ge-
fasst:
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund 
von Art. 1, 2 und 8 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 4. 
April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 
2024-1-1), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26. Juli 2004 (GVBl. 
S. 272), sowie des Art. 20 des Kos-
tengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Februar 
1998 (GVBl. S. 554, BayRS 2013-1-
1-F), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 287), 
folgende Satzung:
§ 1 Gebührengegenstand
Für folgende Leistungen der Vermes-
sungsabteilung der Stadt Fürth wer-
den Gebühren nach den Bestimmun-
gen dieses Abschnittes erhoben:
Im Außendienst
1. Gebäudeabsteckungen und Kon-
trollvermessungen von Neubauten 
nach Lage und Höhe,
2. sonstige Vermessungen und örtli-
che Feststellungen, insbesondere In-
genieurvermessungen,
3. Sachverständigentätigkeit, soweit 
sich das Entgelt nicht nach anderen 
Vorschriften zu richten hat.
Im Innendienst
4. Vorbereitung und Ausarbeitung 
der Vermessungen und örtlichen 
Feststellungen,
5. Zeichenarbeiten (CAD-Zeichnun-
gen, Kartierungen, Skizzen usw.) so-
wie Ergänzen von Karten und Plä-
nen,
6. vermessungstechnische Berech-
nungen.
§ 2 Gebühren nach dem Zeitauf-
wand
(1) Bei der Gebühr nach dem Zeitauf-
wand werden nur die auf das Dienst-
geschäft treffende Arbeitszeit und 
die Wegezeit angerechnet. Angefan-
gene halbe Stunden werden voll be-
rechnet.
Nicht berücksichtigt wird die Zeit für 
Arbeiten, die den Gebührenschuld-
nern aus Billigkeitsgründen nicht an-
gerechnet werden kann. Die abzu-
setzende Arbeitszeit wird auf halbe 
Stunden abgerundet.
(2) Werden an einem Tag mehre-
re Dienstgeschäfte erledigt, für die 
Zeitgebühren anzusetzen sind, so 
werden die Gebühren für sämtliche 
Arbeiten zusammen berechnet und 
dann verhältnismäßig auf die einzel-
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nen Arbeiten verteilt.
(3) Es werden je Stunde erhoben:
1. Für Innendienstarbeiten von 
Angehörigen
a) des gehobenen Dienstes 54 Euro
b) des mittleren Dienstes 43 Euro
c) des einfachen Dienstes 38 Euro.
2. Für Außendienstarbeiten von 
Angehörigen
d) des gehobenen Dienstes 59 Euro
e) des mittleren Dienstes 46 Euro
f) des einfachen Dienstes 41 Euro.
§ 3 Gebührenfreie Leistungen
Gebühren werden nicht erhoben für
1. vermessungstechnische Leistun-
gen, die überwiegend im Interes-
se der Stadt von Amts wegen vorge-
nommen werden; sind sie von einem 
Beteiligten veranlasst, so sind ihm 
dafür die Kosten aufzuerlegen, so-
weit es der Billigkeit entspricht;
2. gelegentliche Auskünfte, Ratschlä-
ge und Anregungen einfacher Art;
3. das Verfahren über Stundungs- 
und Erlassanträge.
§ 4 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist
1. wer die Leistung der Vermes-
sungsabteilung der Stadt Fürth ver-

Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 463 (Ehemalige W. O. Darby-
Kaserne) hier: Ortsübliche Be-
kanntmachung der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Mit der Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Fürth erlangte der Be-
bauungsplan Nr. 463 („ehemalige 
W. O. Darby-Kaserne“) für das Ge-
biet zwischen Flößaustraße, Sonnen-
straße, Balbiererstraße, Waldstra-
ße, Fronmüllerstraße, Magazinstraße 
und Steubenstraße in der Gemarkung 
Fürth am 19. Juli 2006 Rechtskraft.
Der Bebauungsplan Nr. 463 ent-
hält u. a. drei festgesetzte Standorte 
für Seniorenpflege- bzw. -wohnhei-
me innerhalb von Gemeinbedarfs-
flächen sowie Festsetzungen, die 
die ausnahmsweise Zulässigkeit von 
Seniorenpflege- und -wohnheimen 
auch im Hinblick auf eine ausgegli-
chene Bevölkerungsstruktur in all-
gemeinen Wohngebieten und in den 
wohn- bzw. gewerblich orientierten 
Mischgebieten an den Nachweis des 
tatsächlichen Bedarfs an einen sog. 
Pflegebedarfsplan koppeln. 

Nachdem ein sog. Pflegebedarfsplan 
bisher jedoch nicht vorliegt, die Fest-
setzungen eines Bebauungsplanes 
aber aus sich heraus bestimmt, ein-
deutig und verständlich sein müssen, 
hat der Stadtrat mit Beschluss vom 
20. September 2006 das Verfahren 
zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 463 förmlich eingeleitet (Ände-
rungsbeschluss), um diesen Mangel 
durch Verzicht auf die fragliche For-
mulierung zu beseitigen.
Eine rechtliche Überprüfung hat 
nämlich ergeben, dass alten- oder be-
hindertengerechte Wohnungen, Se-
niorenwohn- und Pflegeheime in 
Wohn- und Mischgebieten allgemein 
zulässig sind; Sie bedürfen nicht 
zwingend einer besonderen Festset-
zung beispielsweise innerhalb eines 
Sondergebietes oder einer Gemein-
bedarfsfläche.
Auf der Grundlage der Neuformulie-
rung soll nun die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit durchgeführt 
werden.
Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme:
Die frühzeitige Beteiligung der Öf-

anlasst hat,
2. wer die Gebührenpflicht durch ei-
ne entsprechende schriftliche Erklä-
rung übernommen hat.
(2) Mehrere Schuldner haften als Ge-
samtschuldner.
§ 5 Entstehung und Fälligkeit
Die Gebühren entstehen grundsätz-
lich mit dem Beginn der gebühren-
pflichtigen Leistung und werden 
fällig bei Beendigung dieser Leis-
tung.
§ 6 Zurückbehaltungsrecht
Urkunden, Schriftstücke, Karten, 
Pläne und Zeichnungen können bis 
zur Bezahlung der geschuldeten Ge-
bühren zurückbehalten oder unter 
Nachnahme übersandt werden.
§ 7 Inkrafttreten
Diese Gebührensatzung tritt ei-
ne Woche nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Fürth 
in Kraft. 
Die Gebührensatzung für die Ver-
messungsabteilung der Stadt Fürth 
wird hiermit ausgefertigt und amt-
lich bekannt gemacht.
Fürth, 27.Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister
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Frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 465b für den 
Bereich Gewerbegebiet Süd III 
(ehemalige Johnson Kaserne) an 
der Schwabacher Straße
hier: Frühzeitige öffentliche Un-
terrichtung über die allgemeinen 

fentlichkeit (Unterrichtung) beginnt 
am Donnerstag, 9. November 2006 
und endet am Donnerstag, 23. No-
vember 2006. Die Planunterlagen 
können im Stadtplanungsamt, Tech-
nisches Rathaus, Hirschenstraße 2, 
II. Stock (Ebene 2.2), Montag bis 
Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr und 
Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, eingese-
hen werden.
Auf Wunsch erteilt das Stadtpla-
nungsamt auch Auskunft. Geson-
derte Termine können beim Sachge-
bietsleiter Peter Liebers telefonisch 
unter Nummer 9 74-33 14 vereinbart 
werden.
Fürth, 26. Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Ziele und Zwecke der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 465b für 
den Bereich Gewerbegebiet Süd III 
(ehemalige Johnson Kaserne) an 
der Schwabacher Straße.
Der Bauausschuss hat mit Beschluss 
vom 1. Februar 1996 für die gesamte 
Johnson Kaserne die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 465 beschlos-
sen bzw. eingeleitet.
Für den Bereich der ehemaligen 
DRMO- Fläche (Defense Reutilisati-
on Management Office) wurde in der 
Sitzung des Bauausschusses am 12. 
Juli 2006 unter Bezugnahme auf die 
zu erwartende Bebauung durch die 
Fa. Mederer mit einem Produktions- 
und Logistikzentrum die Zielsetzung 
für die Bauleitplanung entsprechend 
konkretisiert.
Um in dem nun festzusetzenden Ge-
werbegebiet auch die Ansiedlung der 
Fa. Mederer zu ermöglichen, soll ei-
ne Bebauung mit gestaffelten max. 
zulässigen Traufhöhen festgesetzt 
werden.
Mit diesem Vorentwurf soll nun für 
den Bebauungsplan Nr. 465b (Ge-

len. Soweit sich keine Änderungen 
ergeben haben, müssen Betriebe, die 
bereits beim Ordnungsamt der Stadt 
Fürth bekannt sind, keine Meldung 
mehr abgeben.
Registrierpflichtig sind demnach 
auch Gaststätten, landwirtschaftli-
che Betriebe und Winzer, daneben 
Betriebe, die unentgeltlich Lebens-
mittel abgeben, wie die sog. Tafeln 
sowie auch Betriebe, die eine rei-
ne Maklertätigkeit ausüben. Nicht 
registrierungspflichtig sind Betrie-
be, die eine EG-Zulassung brauchen, 
reine Tierhaltungsbetriebe oder land-
wirtschaftliche Betriebe, soweit sie 
nur kleine Mengen an Lebensmitteln 
an den Endverbraucher oder an loka-
le Einzelhandelsgeschäfte abgeben 
oder für ihren häuslichen Bereich 
produzieren.
Fürth, 20. Oktober 2006, Stadt Fürth, 
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung der Stadt Fürth zur Än-
derung der Satzung für den Inte-
grationsbeirat sowie zur Ände-
rung der Wahlsatzung der Stadt 
Fürth für den Integrationsbeirat 
vom 18. Oktober 2006
Die Stadt Fürth erlässt gemäß Art. 23 
Satz 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-
1-I), zuletzt geändert durch das Ge-
setz über Fragen der kommunalen 
Gliederung zur Änderung von Vor-
schriften über kommunale Namen 
und zur Aufhebung kommunalrecht-
licher Vorschriften vom 12. Dezem-
ber 2005 (GVBl. S. 659), folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stadt Fürth für den Integrati-
onsbeirat in der Fassung vom 6. Juni 
2003 sowie zur Änderung der Wahl-
satzung der Stadt Fürth für den Inte-
grationsbeirat in der Fassung vom 6. 
Juni 2003 (StadtZeitung Nr. 12 vom 
18. Juni 2003):
Art. 1
In § 3 Nr. 2 Satz 2 der Satzung der 
Stadt Fürth für den Integrationsbei-
rat und in § 1 Nr. 1 der Wahlsatzung 
für den Integrationsbeirat wird je-
weils das Wort „vier“ durch das Wort 
„fünf“ ersetzt.
Art. 2
Die Satzung tritt am Tage nach ih-
rer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Fürth in Kraft und tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2008 außer 
Kraft.
Fürth, 18. Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

werbegebiet Süd III) die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und 
die vorgezogene Behördenbeteili-
gung durchgeführt werden.
Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme:
Die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (Unterrichtung) beginnt 
am 9. November 2006 und endet 
am 23. November 2006 um 15 Uhr 
mit einer abschließenden Erörterung 
im Besprechungsraum der Vermes-
sungsabteilung im Stadtplanungsamt 
im Technischen Rathaus, Hirschen-
straße 2, I. Stock (Ebene 2.1), Zim-
mer 157.
Der Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 465b (Bebauungskonzept) ein-
schließlich Kurzbegründung kann im 
Stadtplanungsamt im neuen Techni-
schen Rathaus, Hirschenstraße 2, im 
II. Stock (Ebene 2.2), in der Zeit von 
Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr 
bis 15.30 Uhr und Freitag von 7.30 
Uhr bis 12.30 Uhr eingesehen wer-
den.
In dieser Zeit wird Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben. 
Auf Wunsch gibt das Stadtplanungs-
amt auch Auskunft. Gesonderte Ter-
mine können beim Sachgebietsleiter 
telefonisch unter 9 74-33 14 verein-
bart werden.
Fürth, 26. Oktober 2006, Stadt Fürth, 
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Einfaches Meldeverfahren zur 
Registrierung von Lebensmittel-
betrieben eingeführt
Betriebe, die Lebensmittel produzie-
ren, verarbeiten oder vertreiben, sind 
nach EU-Recht verpflichtet, sich re-
gistrieren zu lassen und wesentli-
che Änderungen zu melden. Die Re-
gistrierung erfolgt bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten. 
Um das Meldeverfahren zu verein-
fachen, gelten als Meldung auch die 
Gewerbeanmeldung oder der mit 
dem Mehrfachantrag für die land-
wirtschaftliche Förderung abgegebe-
ne Meldebogen für die Registrierung 
von Futtermittel- und Lebensmittel-
unternehmern. Die Erfassung der Jä-
ger über die Streckenlisten gilt eben-
falls als Registrierung.
Der Standard-Meldebogen kann 
bei der Stadt Fürth, Ordnungsamt, 
Schwabacher Straße 170, 90763 
Fürth, Telefon 9 74-14 72, bezogen 
oder im Internet unter www.lebens-
mittel.bayern.de heruntergeladen 
werden. Besteht ein Betrieb aus meh-
reren Betriebsstätten, ist für jede Be-
triebsstätte eine Meldung auszufül-
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Erlass einer Veränderungssper-
re gem. §§ 14 ff. Baugesetzbuch 
(BauGB) für den in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan 
Nr. 450 nördlich der Kreuzung 
Schwabacher Straße / Südwest-
tangente
Die genaue Abgrenzung ergibt sich 
aus der beiliegenden Karte.
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund des 
§ 14 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 16 des 
Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der 
Bek. vom 27. August 1997 (BGBl. I 
S. 2141) zuletzt geändert durch Art. 1 
EuroparechtsanpassungsG Bau (EAG 
Bau) vom 24. Juni 2004 (BGBL. I S. 
1359) i. V. m. Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 797 ff.), zuletzt geändert durch das 
Zweite Bayerische Gesetz zur Anpas-
sung des Landesrechts an den Euro 
vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), 
folgende Satzung über eine Verände-
rungssperre:
§ 1
Räumlicher Geltungsbereich
Bei dem räumlichen Geltungsbereich 
handelt es sich um das Gebiet für den 
in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan Nr. 450 nördlich der Kreu-

zung Schwabacher Straße/Südwest-
tangente.
Die genaue Abgrenzung ergibt sich 
aus der beiliegenden Karte, die als 
Anlage zur Veränderungssperre, Teil 
der Satzung ist.
§ 2
Rechtswirkungen der Verände-
rungssperre; Ausnahmen
Im räumlichen Geltungsbereich dür-
fen gemäß § 14 Abs. 1 BauGB
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 
nicht durchgeführt oder bauliche An-
lagen nicht beseitigt werden.
2. Erhebliche oder wesentlich wert–
steigernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-
, zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden.
Wenn überwiegende öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, kann von 
der Veränderungssperre eine Aus-
nahme zugelassen werden. Die Ent-
scheidung über Ausnahmen trifft die 
Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde (§ 14 
Abs. 2 BauGB).
§ 3
Inkrafttreten
Die Satzung über die Veränderungs-

sperre tritt am 9. November 2006 in 
Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald 
und soweit für ihren Geltungsbereich 
ein Bebauungsplan rechtsverbindlich 
geworden ist, spätestens jedoch mit 
Ablauf des 20. November 2007.
Die Stadt Fürth kann diese Frist um 
ein Jahr und - wenn besondere Um-
stände es erfordern - mit Zustim-
mung der Regierung von Mittelfran-
ken nochmals bis zu einem weiteren 
Jahr verlängern (§ 17 Abs. 1 und 2 
BauGB).
Hinweis
Dauert die Veränderungssperre län-
ger als vier Jahre über den Zeitpunkt 
ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach 
§ 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist den 
Betroffenen für die dadurch entstan-
denen Vermögensnachteile eine an-
gemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten (§ 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB).
Der Entschädigungsberechtigte kann 
die Fälligkeit des Anspruches da-
durch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich 
bei der Stadt Fürth beantragt (§ 18 
Abs. 2 Satz 2 BauGB). Kommt ei-
ne Einigung über die Entschädigung 
nicht zustande, entscheidet die höhe-

re Verwaltungsbehörde (§ 18 Abs. 2 
Satz 3 BauGB).
Das Erlöschen eines Entschädi-
gungsanspruches richtet sich nach § 
18 Abs. 3 BauGB.
Unbeachtlich werden nachfolgende 
Verletzungen der Vorschriften:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,
wenn sie nicht innerhalb von zwei 
Jahren seit Bekanntmachung der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Stadt 
Fürth (Stadtplanungsamt, Hirschen-
straße 2) unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Fürth, 27. Oktober 2006, Stadt Fürth, 
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister
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Satzung der Stadt Fürth über die 
förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes „Ehem. Carrera-
Areal und Umfeld“
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund 
von Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBL. S. 
796), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 7. August 2003 (GVBl. S. 
497), und der §§ 142, 143 des Bau-
gesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. August 
1997 (BGBL. I S. 2141, ber. 1998 I 
S.137), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. Juni 2004 (BGBL. I 
S. 1359), folgende Satzung über 
die förmliche Festlegung des Sa-
nierungsgebietes „Ehem. Carrera-
Areal und Umfeld“.
§ 1 Festlegung des Sanierungsge-
bietes
Im nachfolgend näher beschriebenen 
Gebiet liegen städtebauliche Miss-
stände vor. Dieser Bereich soll durch 
städtebauliche Sanierungsmaßnah-
men wesentlich verbessert oder um-

gestaltet werden. Das insgesamt ca. 
4,1 Hektar umfassende Gebiet wird 
hiermit förmlich als Sanierungsge-
biet festgelegt und erhält die Kenn-
zeichnung „Ehem. Carrera-Areal 
und Umfeld“.
Flur-Nummer, Straße, Hausnum-
mer (Beschrieb)
1064/2 Waldstraße, Ritterstraße
1066/32 Nähe Flößaustraße
1069/4 Flößaustraße
1069/47 Nähe Flößaustraße
1472 Waldstraße 38
1472/11 Flößaustraße 96
1472/12 Nähe Balbiererstraße
1472/13 Waldstraße 38
1472/14 Balbiererstraße 28
1472/15 Balbiererstraße 30
1472/16 Nähe Sonnenstraße
1472/17 Waldstraße 42
1472/18 Waldstraße 40
1472/19 Sonnenstraße 49
1472/2 Sonnenstraße 45, 47
1472/4 Flößaustraße 94
1472/5 Flößaustraße 92
1472/6 Sonnenstraße 39
1472/7 Flößaustraße 98
1472/8 Sonnenstraße 43

1472/9 Sonnenstraße 41
1473 Nähe Flößaustraße
1473/11 Waldstraße 36
1473/12 Nähe Flößaustraße
1474/5 Flößaustraße 100.
Werden innerhalb des Sanierungs-
gebietes durch Grundstückszusam-
menlegungen Flurstücke aufgelöst 
und neue Flurstücke gebildet oder 
entstehen durch Grundstücksteilun-
gen neue Flurstücke, sind auf diese 
insoweit die Bestimmungen dieser 
Satzung ebenfalls anzuwenden.
Maßgebend für den genauen Grenz-
verlauf des Sanierungsgebietes ist 
der Lageplan des Stadtplanungsam-
tes vom 17. Oktober 2006, auf den 
Bezug genommen wird. Der Plan 
wird bei der Stadt Fürth, Stadtpla-
nungsamt, archiviert und kann dort 
während der Dienststunden eingese-
hen werden.
§ 2 Verfahren
Die Sanierungsmaßnahme wird im 
vereinfachten Verfahren durchge-
führt. Die Anwendung der besonde-
ren sanierungsrechtlichen Vorschrif-
ten der §§ 152 bis 156a BauGB ist 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG)
Bau eines Umlaufgrabens an der 
Foerstermühle in Fürth von der 
Rednitz (Gewässer I. Ordnung) bis 
zum Scherbsgraben (Gewässer III. 
Ordnung)
Antragstellerin: infra fürth gmbh, 
Leyher Str. 69, 90763 Fürth.
Im Rahmen der allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalles nach § 3 d 
Umweltverträglichkeitsprüfungsge-
setz (UVPG) i. V. m. Art. 83 Abs. 

ausgeschlossen.
§ 3 Genehmigungspflichten
Die Vorschriften des § 144 BauGB 
über genehmigungspflichtige Vorha-
ben, Teilungen und Rechtsvorgänge 
finden Anwendung.
§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gemäß § 143 Abs. 
1 BauGB mit dem Tag ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Fürth, 30. Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister



Fürther Amtsblatt  [Nr. 21]  8. November 2006 [ Seite 29 ]

Private Kleinanzeigen
Als private Kleinanzeige gelten An-
zeigen mit ausschließlich priva-
tem oder Gelegenheitscharakter. 
Im Zweifelsfall entscheidet die 
Anzeigenverwaltung über die Ein-
schätzung des Anzeigentextes.
›› bis 4 Zeilen   ››  5,10   
›› jede weitere Zeile  ››  2,00  

Gewerbliche Kleinanzeigen
Gewerbliche Kleinanzeigen haben 
keinen privaten oder Gelegenheits-
charakter. Hierzu gehören z.B. auch 
Dienstleistungsangebote von privat.
›› bis 4 Zeilen   ››  11,00  
›› jede weitere Zeile  ››  2,50  
›› Preise zzgl. 16% MwSt.

Firma/Name

Straße HausNr.

PLZ Ort

Telefon/Fax

E-mail

Zahlungsart: ❑  per Bankeinzug ❑  Barzahlung

Konto-Nr. BLZ

Bank

Datum Unterschrift

Buchung
›› per Fax 0911/ 766 714 41 
››  per Email: 

fsz@designdepartment.de
›› per Post: Rosenstr. 13, 90762 Fürth

Anzahl der Schaltungen
                                            mal

❑ 14-tägig ❑  privat
❑ monatlich ❑  gewerblich

Rubriken
❑ Immobilien
❑ Vermietungen
❑ Kaufe/Verkaufe
❑ Stellenmarkt
❑ Unterricht
❑ Gesundheit
❑ Verschiedenes

Kleinanzeigencoupon Die Couponzeilen entsprechen 
in etwa den Druckzeilen.3 Satz 1 BayWG und Anlage II, I. 

Teil Nr. 13.16 zum BayWG sowie 
unter Berücksichtigung der Kriteri-
en der Anlage II, II. Teil zum Bay-
WG wurde durch die Stadt Fürth – 
Ordnungsamt – festgestellt, dass das 
Vorhaben nicht der Durchführung 
einer integrierten Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bedarf. Über die 
Zulässigkeit des Vorhabens kann 
deshalb in einem Verfahren gemäß 
§ 31 Abs. 3 WHG entschieden wer-
den.
Diese Feststellung ist gemäß Art. 83 
Abs. 3 Satz 2 BayWG öffentlich be-
kannt zu machen und gemäß Art. 83 
Abs. 3 Satz 3 BayWG nicht selbst-
ständig anfechtbar.
Fürth, 18. Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Gewerbesteuervorauszahlungen 
und Grundabgaben
Am 15. November 2006 wird die 
IV. Vierteljahresrate 2006 für Ge-
werbesteuervorauszahlungen und 
Grundabgaben fällig.
Die zu zahlenden Beträge sind den 
zuletzt zugestellten Bescheiden zu 
entnehmen. Auf die Konten der 
Stadtkasse Fürth einbezahlt oder 
überwiesen werden kann bei fast al-
len Fürther Geldinstituten.
Dabei ist unbedingt Adresse, Per-
sonenkontonummer und Forde-
rungsart anzugeben.
Verrechnungsschecks sind an die 
Stadtkasse Fürth zu senden. Ein Be-
gleitschreiben dazu erübrigt sich, 
wenn der Scheck die vorgenannten 
Angaben enthält. Bareinzahlungen 
bei der Stadtkasse sind nicht mög-
lich.
Bei nicht rechtzeitiger oder nicht 
vollständiger Zahlung ist für jeden 
angefangenen Monat ein Säumniszu-
schlag von 1 v.H. des auf den nächs-
ten durch fünfzig Euro teilbaren ab-
gerundeten rückständigen Betrages 
zu entrichten.
Keine Sorge über Fristversäum-
nisse braucht sich zu machen, wer 
das bewährte Abbuchungsverfah-
ren wählt. Antragsformulare werden 
auf Wunsch zugesandt. Auskunft er-
halten Sie bei der Stadtkasse Fürth, 
Telefon 9 74-14 14 bis 14 18 und 
14 22.
Hinweis zur Grundsteuer:
Die Grundsteuer wird vom Finanz-
amt jährlich nach den Verhältnissen 
zu Beginn des Jahres festgesetzt. 
Bei der Übergabe eines Grundstü-
ckes auf einen anderen Eigentümer 
ist der bisherige Eigentümer so lan-

ge grundsteuerpflichtig, bis das Fi-
nanzamt das Grundstück auf den 
neuen Eigentümer fortgeschrieben 
hat (§9 Grundsteuergesetz). Diese 
Fortschreibung erfolgt zum 1. Janu-
ar des auf den Eigentumsübergang 
folgenden Jahres. Andere vertragli-
che Abmachungen sind privatrecht-
lich; sie ändern nichts an der Steu-
erpflicht und können daher von der 
Steuerverwaltung nicht berücksich-
tigt werden.
Fürth, 23. Oktober 2006, Stadt Fürth
I.A. Rudolf Becker, berufsm. Stadtrat

Hinweise des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung des Knob-
lauchlandes
Zur Vermeidung von Frostschä-
den empfehlen wir unseren Abneh-
mern folgende vorbeugende Maß-
nahmen:
1. Im Winter sind nicht mehr benö-
tigte Leitungen (z. B. Gartenleitun-
gen) abzusperren und zu entleeren. 
Die Entnahmestelle und das Entlee-
rungsventil sollen geöffnet bleiben.
2. Vermeiden Sie Kaltluftdurchzug in 
unbeheizten Räumen, in denen Was-
serleitungen vorhanden sind (zerbro-
chene Fensterscheiben ersetzen, Tü-
ren abdichten usw.).
3. Gefährdete Leitungen und Was-
serzähler mit Wärmedämmstoffen 
schützen (Glaswolle, Schaumstof-
fe, Holzwolle etc.), Schutzkästen für 
Wasserzähler mit abnehmbarem De-
ckel, damit der Zähler abgelesen wer-
den kann.
4. Besonderes Augenmerk ist der 
Leitung von der Mauereinführung 
bis zum Wassermesser zu widmen. 
Diese Leitung kann nicht entleert 
werden, weil sie unter dem Haupt-
rohrdruck steht und beim Zer-
springen des Rohres großer Scha-
den entstehen würde. Eingefrorene 
Anschlussleitungen (das sind Lei-
tungen vor dem Wassermesser) sind 
unverzüglich dem Wasserwerk zu 
melden.
5. Zähler und Leitungen in Wasser-
zählerschächten durch Einbau von 
Zwischenböden im Einstiegschacht 
und Einlegen von wärmedämmen-
den Materialien (Glaswolle etc.) 
schützen.
6. Jeder Anwesensbesitzer ist ver-
pflichtet, die Straßenkappe des zu 
seinem Anwesen gehörenden An-
schlussschiebers stets zugänglich, al-
so frei von Schnee, Eis usw. zu hal-
ten, damit bei eingetretenem Frost-
schaden die Anschlussleitung sofort 
geschlossen werden kann.
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Ortsübliche Bekanntmachung 
der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB
Der Bauausschuss hat mit Be-
schluss vom 1. Februar 1996 für 
die gesamte ehemalige Johnson-
Kaserne die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes Nr. 465 beschlos-
sen bzw. eingeleitet. Für zwei 
Teilbereiche wurden bereits die 

Bauleitplanverfahren Nr. 465 und 
465 a betrieben, die bis zum Stich-
tag, den 19. Juli 2006 jedoch nicht 
zur Rechtsverbindlichkeit gelangt 
sind.
Für den Bereich der ehemaligen 
DRMO-Fläche wurde noch kein 
Verfahren begonnen, da diese Flä-
chen durch die US-Streitkräfte wei-
terhin genutzt wurden. Im Zuge ih-
rer Erweiterungsabsichten beabsich-

tigt die Fa. Mederer diesen Bereich 
zu erwerben, um die Produktion und 
die Logistik von der Oststraße dort-
hin zu verlagern. Für diesen Bereich 
wird das Bebauungsplanverfahren 
465 b derzeit aufgestellt.
Zur Gewährleistung der Immissi-
onschutzproblematik des gesamten 
Gewerbegebiets sollen nun die Gel-
tungsbereiche der in Aufstellung be-
findlichen Bebauungspläne 465 und 
465a zu einem Gesamtplan mit der 
Bezeichnung 465a (neu) zusammen-
gefasst werden und zeitgleich; d. h. 
parallel, mit dem o. g. Bebauungs-
planverfahren 465b durchgeführt 
werden. 
Die Festsetzungen des Bebauungs-
pans 465a (neu) sollen weitestgehend 
unverändert bleiben; Änderungen 
sind im Wesentlichen im Bereich des 
Immissionsschutzes bzw. des Lärm-
schutzes zu erwarten. 
Auf Grund aktueller Bauanträge und 
zur Verhinderung einseitiger städte-
baulicher Strukturen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 465a 
(neu) sollen im Rahmen der Neu-
bearbeitung ggf. Festsetzungen ge-
troffen werden, die den Gebraucht-
wagenhandel auf den Grundstücken 
entlang der Schwabacher Straße nur 
in Verbindung mit Neuwagenhandel 
ermöglichen. 
Auf der Grundlage der Neuformulie-
rung soll nun die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit durchgeführt 
werden.
Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme:
Die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (Unterrichtung) beginnt 
am Donnerstag, 9. November, und 
endet am 23. November um 16 
Uhr mit einer abschließenden Er-
örterung im Besprechungsraum der 
Vermessungsabteilung im Stadtpla-
nungsamt im Technischen Rathaus, 
Hirschenstraße 2, im I. Stock (Ebe-
ne 2.1), Zimmer 157. Die Planunter-
lagen können im Stadtplanungsamt, 
Technisches Rathaus, Hirschenstra-
ße 2 II. Stock (Ebene 2.2), von Mon-
tag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 
Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, 
eingesehen werden.
Auf Wunsch erteilt das Stadtpla-
nungsamt auch Auskunft. Geson-
derte Termine können beim Sachge-
bietsleiter Peter Liebers telefonisch 
unter Nummer 9 74-33 14 vereinbart 
werden.
Fürth, 30. Oktober 2006, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister 


Behebung von Frostschäden:
• bei Schäden am Wasserzähler und 

der Hausanschlussleitung verstän-
digen Sie uns bitte unter der Ruf-
nummer 7 67 00 44. 

• Schäden nach dem Wasserzähler 
bitte durch eine zugelassene In-
stallationsfirma beheben lassen. 

Die Kosten für die Behebung der 
Frostschäden sind vom Abnehmer 
zu tragen.   
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Preisblatt zum Allgemeinen Stromtarif, gültig ab 1. Januar 2007

Genehmigt mit Bescheid der Regierung von Mittelfranken vom 12. Dezember 2005, Nr. 330-3163.1F

TARIFE alle Bedarfsarten

Nettopreis Bruttopreis ***

1. Tarif ohne Leistungsmessung

(Jahresverbrauch unter 10.000 kWh)

1.1 Eintarifmessung

Einfachtarif-Arbeitspreis ** (ET) 15,294 Ct/kWh 18,20 Ct/kWh

1.2 Zweitarifmessung

Hochtarif-Arbeitspreis ** (HT) 17,109 Ct/kWh 20,36 Ct/kWh

1.3 Schwachlast-Arbeitspreis ** (NT)  9,521 Ct/kWh 11,33 Ct/kWh

2. Tarif mit Leistungsmessung  *

Jahresverbrauch ab 10.000 kWh (96-Stunden-Messung) 

2.1 Eintarifmessung

Hochtarif-Arbeitspreis ** (ET) 10,862 Ct/kWh 12,93 Ct/kWh

Leistungspreis je Leistungswert und Jahr   2,40 €/Lw/Jahr       2,86 €/Lw/Jahr

2.2 Zweitarifmessung

Hochtarif-Arbeitspreis ** (HT) 10,862 Ct/kWh 12,93 Ct/kWh

Leistungspreis je Leistungswert und Jahr   3,12 €/Lw/Jahr       3,71 €/Lw/Jahr

2.3 Schwachlast-Arbeitspreis ** (NT)  9,521 Ct/kWh 11,33 Ct/kWh

3. Tarif für 1/4-Stunden-Leistungsmessung (ab 30 kW)

3.1 Hochtarif-Arbeitspreis ** (HT)  10,862 Ct/kWh 12,93 Ct/kWh

Leistungspreis je Leistungswert und Jahr 138,05 €/Lw/Jahr    164,28 €/Lw/Jahr

3.2 Schwachlast-Arbeitspreis ** (NT)   9,521 Ct/kWh 11,33 Ct/kWh

4. Durchschnittspreisbegrenzung

(nur bei Leistungsmessung)

Höchstpreis ** (HT) 24,27 Ct/kWh 28,88 Ct/kWh

5. Verrechnungspreise

- Zähler ohne Leistungsmessung

  bei 2-Leiter-Messung 1,40 €/Monat 1,666 €/Monat

  bei 4-Leiter-Messung 2,50 €/Monat 2,975 €/Monat

- Zähler mit Leistungsmessung 5,60 €/Monat 6,664 €/Monat

- Inanspruchnahme einer Tarifschaltung 1,70 €/Monat 2,023 €/Monat

- Vorhaltung eines Stromwandlersatzes 2,80 €/Monat 3,332 €/Monat

* Nach Verfügbarkeit und Installation der 96-Stunden-Zähler werden die Leistungswerte (Lw) bis auf weiteres 
in der Regel ab 10.000 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/Jahr) durch Messung festgestellt.

** Einschließlich Stromsteuer, Konzessionsabgabe und Belastungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG).

*** Die Bruttopreise beinhalten 19% Mehrwertsteuer (Stand: 1. Januar 2007).

Die genehmigten Allgemeinen Tarife entsprechen den Allgemeinen Preisen der Grundversorgung nach 
§ 36 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

Schwachlastregelung
Als Schwachlastregelung (NT) gel-
ten Montag bis Freitag von 22 Uhr 
bis 6 Uhr und Samstag von 13 Uhr 
bis Montag 6 Uhr sowie Feiertage 
durchgehend.
Messgrenze
Die vom Kunden beanspruchten 
Leistungswerte werden auf Grund 
der begrenzten Verfügbarkeit und 

Konzessionsabgabe
Die Arbeitspreise und der Höchst-
preis enthalten die Konzessionsab-
gabe, die an die Gemeinde abgeführt 
wird.
Die Konzessionsabgabe beträgt ge-
mäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Verord-
nung über Konzessionsabgaben für 
Strom und Gas (Konzessionsabga-
benverordnung (KAV)) vom 9. Ja-
nuar
1992 für Stromlieferungen nach der 
Schwachlastregelung 0,61 Ct/kWh, 
für sonstige Stromlieferungen 1,99 
Ct/kWh.
Eine Vereinbarung mit der Stadt 
Fürth, dass keine oder eine niedrige-
re Konzessionsabgabe gezahlt wird, 
genießt Vorrang. Die Arbeitsprei-
se und der Höchstpreis werden dann 
entsprechend herabgesetzt.
Stromsteuer, EEG und KWKG
In den vorstehenden Arbeitspreisen 
ist die Stromsteuer mit dem Regel-
steuersatz von 2,05 Ct/kWh (Stand: 
1. Januar 2003) berücksichtigt. Für 
das produzierende Gewerbe und die 
Land- und Forstwirtschaft werden 
entsprechend § 9 Stromsteuerge-
setz (StromStG) für die 25.000 kWh/
Jahr übersteigenden kWh die ab dem 
1.Januar 2003 geltenden, ermäßigten 
Steuersätze für die Stromsteuer be-
rechnet. (Für die Gewährung dieser 
ermäßigten Tarife ist ein Erlaubnis-
schein des zuständigen Hauptzollam-
tes erforderlich, der im Original der 
infra zu übermitteln ist.)
Die Arbeitspreise und der Höchst-
preis dieses Preisblattes enthalten 
die Belastungen aus dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) sowie aus 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG).
Umsatzsteuer
Bei den Preisen handelt es sich um 
Nettopreise im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes. Hinzu kommt die je-
weils gesetzlich festgesetzte Mehr-
wertsteuer (derzeit 19%). Die Brutto-
preise sind auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet. 

der nur schrittweise möglichen In-
stallation von 96-Stunden-Zählern 
zunächst in der 
Regel ab einem Jahresverbrauch von 
10.000 kWh durch Messung festge-
stellt (Ziffer 2).
Pauschalierung
Bei Kunden ohne Leistungsmessung 
werden die Leistungswerte pauschal 

ermittelt (Ziffer 1.1)
In diesem Fall wird zur Vereinfa-
chung der Rechnungsstellung der 
Leistungspreis in Kilowattstunden 
(kWh) umgerechnet.
Der Arbeitspreis und der Leistungs-
preis werden zu einem Verbrauchs-
preis zusammengefasst.




